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Grundsätzlich darf eine Beurlaubt nicht zum Zwecke der Ausübung einer anderen Tätigkeit
erfolgen.

Nebentätigkeiten sind möglich, die beamtenrechtlichen Einschränkungen sind die gleichen, wie
während deiner aktiven Tätigkeit.

In der Regel sind 6 Stunden pro Woche in Ordnung, nicht mehr.
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